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Bericht 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)  
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP  
– Drucksachen 20/1741, 20/1883 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuerrechts zur 
temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe 
(Energiesteuersenkungsgesetz – EnergieStSenkG) 

Bericht der Abgeordneten Dr. Thorsten Rudolph, Dr. Ingeborg Gräßle, 
Sven-Christian Kindler, Otto Fricke, Wolfgang Wiehle und Dr. Gesine 
Lötzsch 

Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, die Belastung der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der Wirtschaft, insbesondere im Handwerk und in der Logistikbranche, durch 
die gestiegenen Kraftstoffpreise kurzfristig abzufedern, indem die Energiesteuersätze 
für die im Wesentlichen im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe befristet auf die 
Höhe der Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG) re-
duziert werden. 
Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die öffentlichen Haushalte stel-
len sich wie folgt dar: 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch das Gesetz im Kalenderjahr 2022 einma-
lige Ausgaben in Höhe von 37.000 Euro. Die einmaligen sonstigen Personalausgaben 
betragen rund 151.000 Euro. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finan-
ziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen. 
Die temporäre Senkung der Energiesteuersätze für die Kraftstoffe Diesel, Benzin, Erd-
gas und Flüssiggas und deren steuerlich gleichgestellte Äquivalente hat Steuerminder-
einnahmen für den Bundeshaushalt in Höhe von 3,15 Mrd. Euro zur Folge. Die Steu-
erentstehung erfolgt zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Steuerlager und ist damit 
dem Verbrauch durch die Endkunden vorgelagert. Daher können sich weitere Steuer-
mindereinnahmen durch Effekte der Bevorratung zum Auslaufen der reduzierten Steu-
ersätze ergeben. 
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Erfüllungsaufwand 
Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Der Wirtschaft entsteht durch die temporäre Änderung der Energiesteuersätze Erfül-
lungsaufwand in Höhe von einmalig rund 115.000 Euro, insbesondere durch den vo-
rübergehend geänderten Zeitaufwand für die Abgabe der Steueranmeldungen sowie 
der Entlastungsanträge. Bürokratiekosten aus Informationspflichten entstehen nicht 

Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Für die Zollverwaltung entsteht einmaliger Personalaufwand in Höhe von rund 
153.000 Euro. Jährlicher Personalaufwand entsteht aufgrund der temporären Senkung 
der Energiesteuersätze nicht. 
Ferner entsteht für die Zollverwaltung einmaliger Sachaufwand für die Umstellung von 
Formularen in Höhe von 10.000 Euro und für Beratungsdienstleistungen im Bereich 
IT in Höhe von 27.000 Euro. Jährlicher Sachaufwand entsteht aufgrund der temporären 
Senkung der Steuersätze nicht. 

Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direk-
ten sonstigen Kosten. 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind zu erwarten und Zweck des Gesetzes. Durch das Gesetz sollen die 
Endpreise für im Straßenverkehr verwendete Kraftstoffe an der Tankstelle signifikant 
sinken und die Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft durch die 
zuletzt stark gestiegenen Energiepreise abgefedert werden. 

Der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. für mit 
der Haushaltslage des Bundes vereinbar. 

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben. 
Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Finanzausschuss vorgelegten Be-
schlussempfehlung.  

Berlin, den 18. Mai 2022 
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